
Kleine Anfrage

Ratifizierung der Magglinger Konvention

Frage von Landtagsabgeordneter Georg Kaufmann

Antwort von Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni 

Frage vom 06. März 2024
Im November 2019 hat Regierungschef Daniel Risch, damals noch Regierungschef-Stellvertreter, in Strassburg 

das Übereinkommen des Europarats gegen die Manipulation von Sportwettbewerben unterzeichnet. Diese 

sogenannte Magglinger Konvention ist das erste internationale Instrument, das verbindliche Regeln zur 

Bekämpfung von Wettkampfmanipulation im Sport festlegt, und kann daher als Meilenstein im Kampf gegen 

Korruption im Sport bezeichnet werden. Ziel der Konvention ist die Verhütung, Ermittlung, Bestrafung und 

Ahndung von Spielmanipulationen sowie die Verbesserung des Informationsaustausches und der nationalen und 

internationalen Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und mit den Sportverbänden und 

Sportwettenanbietern. Durch die Unterzeichnung der Konvention signalisierte Liechtenstein seine Bereitschaft, 

einen Beitrag zur internationalen Bekämpfung der Manipulation von Sportwettbewerben zu leisten.Im Dezember 

2020 stellte damals der Abgeordnete Christoph Wenaweser die Frage, wann die Magglinger Konvention in 

Liechtenstein ratifiziert wird. Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch stellte damals in seiner Antwort fest, 

dass, bevor die Konvention hierzulande ratifiziert werden kann, hiesige Gesetze angepasst werden müssten. 

Soweit möglich soll die Konvention nach schweizerischem Vorbild übernommen werden, was die Anpassung des 

Geldspielgesetzes erfordere. Meine Frage: 

* Bis wann ist mit der Ratifizierung der Magglinger Konvention respektive der Revision des 

Geldspielgesetzes zu rechnen?

Antwort vom 08. März 2024
Zu Frage 1:

Vor der Ratifikation der Magglinger Konvention müssen die inländischen gesetzlichen Voraussetz-ungen für die 

Umsetzung geschaffen werden. Dazu sind verschiedene Gesetzesanpassungen vorzunehmen, insbesondere 

eine Anpassung des Geldspielgesetzes (GSG). Die notwendigen Anpassungen der rechtlichen Grundlagen 

sollen in die laufende Revision des Geldspielgesetzes aufgenommen werden.
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Diese Revision des Geldspielgesetzes, welche einen wesentlichen Bestandteil zur Umsetzung der Motion 

"Casino-Bremse" darstellt, wird jedoch nicht mehr in dieser Legislatur erfolgen. Insbesondere die Entscheidung 

über die weitere Gestaltung der Geldspielabgabe im Geldspielgesetz bedarf noch weiterer Überprüfung. Die 

Regierung erachtet es als notwendig, die Auswirkungen der bereits beschlossenen und umgesetzten 

Massnahmen abzuwarten und sodann zu evaluieren. Vor allem das Inkrafttreten des Abkommens über den 

Austausch von Daten gesperrter Spielerinnen und Spieler zwischen Liechtenstein und der Schweiz, mit welchem 

Ende 2024/Anfang 2025 zu rechnen ist, wird entscheidende Auswirkungen auf die Marktentwicklung und 

finanzielle Konsequenzen haben. Erst nach der Evaluation dieser Konsequenzen wird es möglich sein, 

faktenbasiert über die weitere Gestaltung der Geldspielabgabe zu entscheiden.
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